
Stadt Neumünster              Neumünster, 3. Mai 2006 
Der Oberbürgermeister 
Stadtplanung 

 
 
  AZ: IV 61_26-204 

 
 
 

Drucksache Nr.:  0970/2003/DS 
======================= 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 20.06.2006 N Kenntnisnahme 
Bau-, Planungs- und Umwelt-
ausschuss 

22.06.2006 Ö Vorberatung 

Ratsversammlung 04.07.2006 Ö Endg. entsch. Stelle 
 
 
Berichterstatter: 

 
OBm / Erster Stadtrat 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Aufhebung des unwirksamen Bebauungs-
planes Nr. 204 "Auf dem Vier" 

- Beschluss über Stellungnahmen 
- Satzungsbeschluss 
 

 
A n t r a g : 

 
1. Die Ratsversammlung hat die während der 

öffentlichen Auslegung vorgebrachten Stel-
lungnahmen geprüft und stimmt den Ein-
zelanträgen gemäß der beiliegenden Über-
sicht zu. Der Oberbürgermeister wird be-
auftragt, diejenigen Träger öffentlicher Be-
lange und Institutionen, die Stellungnahmen 
vorgebracht haben, von dem Ergebnis mit 
Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

 
2. Die Ratsversammlung beschließt aufgrund 

des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 21 
G1 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. 
I S. 1818), die Aufhebung des unwirksamen 
Bebauungsplanes Nr. 204 „Auf dem Vier“ 
für das Gebiet „Gelände Hentschel / Landge-
sellschaft - Koppel Auf dem Vier am Wald-
schlösschen“ im Stadtteil Einfeld als Satzung. 

 
3. Die Begründung wird gebilligt. 
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4. Die zusammenfassende Erklärung gemäß 

§ 10 Abs. 4 BauGB wird gebilligt. 
 
5. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die 

Aufhebung des Bebauungsplanes nach § 11 
Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) ortsüblich 
bekanntzumachen. Dabei ist auch an-
zugeben, wo die Aufhebungssatzung, die 
Begründung und die zusammenfassende 
Erklärung eingesehen werden können. 

 
Finanzielle Auswirkungen: Siehe Begründung zur Aufhebungssatzung 

 
 
 

B e g r ü n d u n g : 
Die Ratsversammlung hat in ihren Sitzungen am 06. September 2005 und 15. November 2005 
beschlossen, Aufhebungsverfahren für 20 fehlerhaft aufgestellte und daher unwirksame Bebau-
ungspläne einschließlich ihrer ebenfalls unwirksamen nachfolgenden Änderungen durchzu-
führen.  
 
Zu den aufzuhebenden Plansatzungen zählt auch der Bebauungsplan Nr. 204 „Auf dem Vier“ 
für das Gebiet „Gelände Hentschel / Landgesellschaft - Koppel Auf dem Vier am Wald-
schlösschen“ im Stadtteil Einfeld. Bei dieser in den Jahren 1961 - 1963 von der ehemals selb-
ständigen Gemeinde Einfeld als Bebauungsplan Nr. 4 aufgestellten Planung besteht der Ver-
fahrensfehler darin, dass die Plansatzung nicht ausgefertigt worden ist. Er hat damit zu kei-
nem Zeitpunkt Rechtskraft erlangt. 
 
Für die Aufhebung von Bebauungsplänen ist gemäß § 1 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) die 
Durchführung vollständiger Bauleitplanverfahren erforderlich; dies gilt ebenso für Bebau-
ungspläne, die lediglich den Anschein einer Rechtswirksamkeit erlangt haben. Nach der 
Durchführung einer frühzeitigen Behördenbeteiligung wurde der Entwurf der Aufhebungssat-
zung vom Bau-, Planungs- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 09.03.2006 gebilligt 
und zur Auslegung beschlossen. Anschließend wurde die öffentliche Auslegung des Planent-
wurfs sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durch-
geführt. Im Rahmen der Beteiligungsverfahren sind keine planinhaltlichen Stellungnahmen 
vorgebracht worden (siehe anliegende Übersicht über die Stellungnahmen). Die Aufhebung 
des Bebauungsplanes kann somit als Satzung beschlossen werden. 
 
  Im Auftrag 
 
 
 
     Unterlehberg      Arend 
Oberbürgermeister  Erster Stadtrat 
 

Anlagen: 

Anlage 1: Übersicht über die vorgebrachten Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen 
Anlage 2: Entwurf der Aufhebungssatzung 
Anlage 3: Begründung 
Anlage 4: Zusammenfassende Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB 


